
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. Betriebsteil „Stadtentwässerung Norden“ (SEN) 
 

1.1. Geschäftsverlauf SEN 
 

Die erst zum Jahresabschluss ermittelten Positionen sind dem 
Berichtsstand entsprechend mit 1/4 des Planansatzwertes aufge-
führt und in Spalte 6 (Erläuterungen) gekennzeichnet. 

 

 

Der bisherige Überschuss wurde hauptsächlich aufgrund geringerer 
Personalkosten erzielt. Eine bisher freie Ingenieurstelle konnte inzwischen 
besetzt werden. Zudem fehlen noch die Kosten für die Dienstleistungen der 
Stadtverwaltung (Zeile 19), die erst im Jahresverlauf berechnet werden. 
Die Entwicklung der übrigen bedeutsamen Ertrags- und Kostenpositionen 
verläuft weitgehend planmäßig.  
 

1.2. Sonstige Entwicklungen SEN 
 

Die produzierte Faulgasmenge ist im ersten Quartal 2023 hinter den Erwar-
tungen zurückgeblieben, sodass ein höherer Bedarf für Fremdenergie 
anfiel. Neben den üblichen witterungsbedingen Ursachen bestehen derzeit 
auch Lieferengpässe für sog. Co-Substrate (u.a. Fette), die für die im 
Faulbehälter befindlichen Bakterien-Kulturen benötigt werden. 
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Für die Nutzungsdauer von kommunalen Blockheizkraftwerken gibt es 
noch keine Vorgaben des nds. Innenministeriums. Die auf Anfrage 
übermittelte Empfehlung von dort lautete 50 Jahre und ist an die steuerliche 
Vorgabe des Bundesrechnungshofes angelehnt. Diese Nutzungsdauer ist 
jedoch mehr als doppelt so hoch wie die eher optimistische Einschätzung 
des Herstellers. Diese Problemstellung wird nun seitens des Innenminis-
teriums mit den kommunalen Spitzenverbänden in naher Zukunft erörtert. 
 

1.3. Stand der Investitionen SEN 

Die Positionen 1.1., 2.1. und 3.1. sind für spontanen Investitionsbedarf 
(Notfälle) vorgesehen, um ein schnelles Handeln zur Funktionssicherung 
zu ermöglichen, ohne erst einen Nachtragsbeschluss erwirken zu müssen. 

 

Die bisherigen Maßnahmen der Klärwerkssanierung sind inzwischen 
vollständig abgerechnet. Die einzelnen Positionen werden derzeit erfasst.  
Aufgrund der frühen Jahreszeit und der späteren Haushaltsgenehmigung 
besitzt der Stand der Investitionen ansonsten noch wenig Aussagekraft. 

2. Betriebsteil „Bauhof Norden“ (BHN)  

2.1. Geschäftsverlauf BHN 

 

 
 

Aufgrund größerer ausgeführter Baumaßnamen (u.a. umfangreiche Pflas-
terungen bei der Grundschule „Im Spiet“) ist der Umsatz bisher deutlich 
höher als im 1. Quartal üblich. Aus diesem Grund sind auch die in Zeile 15 
enthaltenen Kosten für Baumaterialien vergleichsweise hoch.  
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Die Gesamtkosten sind jedoch durch Einsparungen bei den Personalkos-
ten und der ebenfalls noch nicht berechneten Dienstleistungen der 
Stadtverwaltung bisher unterhalb des Planansatzes, weshalb bisher der 
aufgeführte Überschuss zu verzeichnen ist. 
 

 
 
Neben der vergleichsweise hohen Auftragslage im 1. Quartal (s.o.) und 
dem hohen Materialaufwand (dieser wird weiterberechnet und ist somit in 
den Umsätzen enthalten) ist eine deutliche Umsatzsteigerung auch durch 
die Anhebung der Stundensätze (Ausgleich für die deutliche Tarif-
steigerung) zu erwarten gewesen. Dieser Umsatzsteigerung stehen 
entsprechende Kostensteigerungen gegenüber. Das bisherige Zwischen-
ergebnis nach dem 1. Quartal ist gegenüber dem des gleichen Vorjahres-
zeitraumes nahezu identisch. 

2.2. Sonstige Entwicklungen BHN 

Im letzten Bericht wurde auf die drohende Überlastung für die Stellen der 
Betriebsbereichsleitungen „Bau“ und Grün“ hingewiesen. Der mögliche 
Lösungsentwurf, durch Aufgabenverschiebungen bei drei Stellen Abhilfe 
zu schaffen und auf die Projektstelle im Betriebsbereich „Grün“ zu 
verzichten, wird derzeit noch bei der Stadtverwaltung geprüft. 

2.3. Stand der Investitionen BHN 
 

 

Aufgrund der frühen Jahreszeit und der späteren Haushaltsgenehmigung 
besitzt der Stand der Investitionen auch beim BHN noch wenig 
Aussagekraft. Die Investitionen, die für die Aufrechterhaltung des Betriebes 
notwendig sind, sollen jedoch auch ohne vorliegende Haushalts-
genehmigung umgesetzt werden.  

Hierzu wurde dem Fachdienst Finanzen durch die Kommunalaufsicht des 
Landkreises Aurich auf Anfrage mitgeteilt, dass das Instrument der 
Vorabgenehmigung nicht mehr angewendet wird. Stattdessen prüfen die 
Kommunen eigenverantwortlich, ob bestimmte Aufwendungen und 
investive Ausgaben die Voraussetzungen nach § 116 NKomVG (vorläufige 
Haushaltsführung) erfüllen.  

Norden, 17.05.2023 

gez. Mennenga 


